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Die neue Gruppenbesteuerung
Der Nationalrat hat am 6. Mai 2004 das StRefG 2005 beschlossen. Neben der
Senkung des Körperschaftsteuersatzes von bisher 34% auf 25% bildet die lange
geforderte Neuregelung der Gruppenbesteuerung einen wesentlichen Kernpunkt der
Unternehmenssteuerreform und wird die Position Österreichs im internationalen
Steuerwettbewerb stärken.

Von Georg Kofler
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A. Konzeption der Gruppenbesteuerung
(§ 9 Abs 1 KStG)

Die neue Gruppenbesteuerung löst das bisherige Or-
ganschaftskonzept ab, das als ein gedankliches Kons-
trukt des frühen 20. Jahrhunderts nicht mehr den be-
triebswirtschaftlichen und organisatorischen Anforde-
rungen einer Behandlung verbundener Körperschaften
gerecht wurde;1) die bisherige Regelung war zudem ver-
fassungs-, abkommens- und europarechtlichen Be-
denken ausgesetzt.2) An Stelle der Organschaft tritt
nunmehr in § 9 KStG eine moderne und international
attraktive Gruppenbesteuerung, die als materielle Vor-
aussetzung lediglich eine mehr als 50%ige finanzielle
Beteiligung vorsieht und die Teilnahme ausländischer
Gruppenmitglieder ermöglicht.

Im österreichischen Körperschaftsteuerrecht gilt der
Grundsatz der Individualbesteuerung, wonach das
Einkommen jener Körperschaft zugerechnet wird, die
es erwirtschaftet hat. Davon abweichend können nach
§ 9 KStG finanziell verbundene Körperschaften eine
Unternehmensgruppe bilden: Diesfalls wird das steuer-
liche Ergebnis der „Beteiligungskörperschaft“ (unter-
geordnetes Gruppenmitglied) vollständig dem steuerli-
chen Ergebnis der „nächsthöheren“ beteiligten Körper-
schaft (übergeordnetes Gruppenmitglied) zugerechnet.
Bei der an der Spitze der Gruppe stehenden Körper-
schaft (Gruppenträger) werden schließlich die Ergeb-
nisse der Gruppenmitglieder zusammengefasst und be-
steuert.

Kerngedanke ist somit, das Zusammenfassen der
steuerlichen Ergebnisse finanziell zu mehr als 50%

verbundener Körperschaften bei einem Gruppen-
träger ohne besondere Hemmnisse zu ermöglichen
und damit eine steueroptimale Verrechnung von
Gewinnen und Verlusten innerhalb der Unterneh-
mensgruppe zu gestatten. Ein Steuerausgleich zwi-
schen den Gruppenmitgliedern soll dabei die Steuer-
verschiebungen in der Gruppe kompensieren.3) Da
die Gruppenbesteuerung nur eine steuerliche Ergeb-
niszurechnung beinhaltet, bleiben die handelsrecht-
lichen Ergebnisse der Mitglieder der Unternehmens-
gruppe, abgesehen vom Steuerausgleich, davon unbe-
rührt.

B. Gruppenmitglieder (§ 9 Abs 2 KStG)

Gruppenmitglieder können nach § 9 Abs 2 KStG so-
wohl unbeschränkt steuerpflichtige Kapitalgesell-
schaften und Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaf-
ten als auch bestimmte nicht unbeschränkt steuer-
pflichtige ausländische Körperschaften sein.4) Aller-
dings ist in letzterem Fall die Gruppenmitgliedschaft
auf eine Ebene begrenzt: Tochtergesellschaften auslän-
discher Gruppenmitglieder sind von der Unterneh-
mensgruppe ausgeschlossen.5)

Der Begriff der Gruppenmitglieder in § 9 Abs 2
KStG bezieht sich auf alle Körperschaften, die unter
dem Gruppenträger in einer Unternehmensgruppe
vereinigt sind. Im Hinblick auf die mögliche vertikale
Struktur verbundener Körperschaften ist der Begriff
des Gruppenmitglieds doppelsinnig: Zum einen kann
ein Gruppenmitglied „Tochterkörperschaft“ sein, die

1) Zur bisherigen Organschaft ausf H. Kofler/G. Kofler/Kristen, Körper-
schaftsteuer, in: Bertl et al (Hrsg), Handbuch der österreichischen
Steuerlehre I (2004) 473 (530 ff); Doralt/Ruppe, Grundriss des öster-
reichischen Steuerrechts I8 (2003) 332 ff; zur Rechtsentwicklung
siehe Müller, Reform der Konzernbesteuerung in Österreich (1991)
3 ff.

2) Siehe zB Gassner/Lang, Das Leistungsfähigkeitsprinzip im Einkom-
men- und Körperschaftsteuerrecht, 14. ÖJT Band III/1 (2001) 112
mwN; Lang, Abkommens- und gemeinschaftsrechtliche Anforderun-
gen an die Organschaft, ÖStZ 2003/498, 254.

3) Dazu Kauba/Krickl, Steuerreform 2005: Gruppenbesteuerung und
Steuerausgleich, RdW 2004/291, 312 (312 ff); dies, Gruppenbe-
steuerung: Steuerausgleich bei Gruppenfremden, RdW 2004/334,
365 (365 ff).

4) Nicht gruppenfähig sind allerdings unbeschränkt steuerpflichtige,
aber persönlich steuerbefreite Körperschaften (zB eine nach § 5
KStG befreite gemeinnützige GmbH; so zur früheren Rechtslage
Rz 378 KStR 2001).

5) Anders als die Materialien zu § 9 Abs 4 KStG scheint der Gesetzes-
wortlaut auch inländische Tochtergesellschaften ausländischer
Gruppenmitglieder von der Unternehmensgruppe auszuschließen.
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nach § 9 KStG eine „Beteiligungskörperschaft“ ist,
zum anderen „Mutterkörperschaft“, die nach § 9 KStG
eine „beteiligte Körperschaft“ ist. Ein unbeschränkt
steuerpflichtiges Gruppenmitglied kann somit „betei-
ligte Körperschaft“ einer „Beteiligungskörperschaft“
sein.

C. Gruppenträger (§ 9 Abs 3 KStG)

Beim Gruppenträger laufen die steuerlichen Ergebnisse
der Gruppenmitglieder zusammen. Gruppenträger
können unbeschränkt steuerpflichtige Kapitalgesell-
schaften, Genossenschaften, Versicherungsvereine auf
Gegenseitigkeit und Kreditinstitute sein. Darüber hin-
aus wird beschränkt steuerpflichtigen Körperschaften
die Gruppenträgereignung dann eingeräumt, wenn sie
entweder EU-Körperschaften oder Kapitalgesell-
schaften im EWR-Raum (Norwegen, Island und Liech-
tenstein) sind. Sie müssen jedoch mit einer österrei-
chischen Zweigniederlassung im Firmenbuch eingetra-
gen sein und die Beteiligungen an Gruppenmitglie-
dern müssen zum (notwendigen oder gewillkürten)
Betriebsvermögen der Zweigniederlassung gehören.
Schließlich ist auch eine Mehrmüttergruppe im Wege
einer Beteiligungsgemeinschaft möglich (dazu unten
H.).

D. Finanzielle Verbindung (§ 9 Abs 4 und 5
KStG)

Nach § 9 Abs 4 KStG genügt für die Gruppenbildung
eine Beteiligung von mehr als 50% am Nennkapital
und an den Stimmrechten der Beteiligungskörper-
schaft.6) Diese finanzielle Verbindung kann dabei nicht
nur bei einer unmittelbaren Beteiligung an der Beteili-
gungskörperschaft hergestellt werden, sondern auch im
Wege einer mittelbaren Beteiligung über eine Perso-
nengesellschaft, eine Körperschaft oder eine Beteili-
gungsgemeinschaft (dazu unten H.). Folgende Varian-
ten sind möglich:

Ü Unmittelbar, durch eine mehr als 50%ige Beteili-
gung an der Beteiligungskörperschaft.

Ü Mittelbar, über eine Personengesellschaft unter an-
teiliger Durchrechnung der Beteiligung.

Beispiel: Eine finanzielle Verbindung liegt vor,
wenn die beteiligte Körperschaft A zu 75% Gesell-
schafter einer (vermögensverwaltenden oder operati-
ven) Personengesellschaft (PG) ist, die ihrerseits 70%
der Anteile an einer Beteiligungskörperschaft B hält
(a.). Eine ausreichende Beteiligung liegt andererseits
nicht vor, wenn die beteiligte Körperschaft A zB
60% Gesellschafter einer Personengesellschaft (PG)
ist, die ihrerseits 60% der Anteile einer Körperschaft
B hält (b.).

a. b.

B B

PG

75% 

70% 

60% 

60% 

Ergebnis-
zurechnung:

100%

Durchgerechnete
Beteiligung A an B 
75%·70% = 52,5%

Durchgerechnete
Beteiligung A an B 
60%·60% = 36%

PG

A A

Ü Teils mittelbar über eine Personengesellschaft und
teils unmittelbar.

Beispiel: Neben einer mittelbaren 36%igen Beteili-
gung (60% von 60%) hält die beteiligte Körperschaft A
an B auch unmittelbar eine 25%ige Beteiligung an der
Beteiligungskörperschaft B. Dies genügt zur Herstellung
einer finanziellen Verbindung. A werden daher 100%
des Ergebnisses von B zugerechnet.

B

60% 

60% 

Ergebnis-
zurechnung:

100%

Beteiligung A an B 
25% + (60%·60%) = 61%

25%

A

PG

Ü Teils unmittelbar und teils mittelbar über eine un-
mittelbar gehaltene Beteiligung an einem Gruppen-
mitglied, das für sich nicht zu mehr als 50% unmit-
telbar an der Beteiligungskörperschaft beteiligt ist.7)

Beispiel: Die beteiligte Körperschaft A hält 25% der
Anteile an der Beteiligungskörperschaft B und 75% der
Anteile an der Beteiligungskörperschaft C. Letztere ist
als beteiligte Körperschaft mit 40% an der Beteiligungs-
körperschaft B beteiligt. Isoliert sind weder die betei-
ligte Körperschaft A noch die beteiligte Körperschaft
B ausreichend beteiligt, mittelbar hält die beteiligte Kör-
perschaft A jedoch eine Beteiligung von 55% an der Be-
teiligungskörperschaft B. Das Ergebnis der Beteili-

6) Nicht relevant ist somit ein dem gesellschaftsrechtlichen Hauptkapital
steuerlich gleichgestelltes Surrogatkapital (Partizipations- und Subs-
tanzgenussrechtskapital).

7) Im Fall einer mehr als 50%igen unmittelbaren Beteiligung an der „un-
teren“ Beteiligungskörperschaft findet bereits zwischen diesen bei-
den Körperschaften eine Gruppenbildung statt.
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gungskörperschaft B ist somit zur Gänze der beteiligten
Körperschaft A zuzurechnen.

A

B

C

75% 

40% 

Ergebnis-
zurechnung:

100%

Beteiligung A an B 
25% + (75%·40%) = 55% 

25%

Nach § 9 Abs 5 KStG muss die finanzielle Ver-
bindung während des gesamten Wirtschaftsjahres
des jeweiligen Gruppenmitgliedes vorliegen. Wird so-
mit die finanzielle Verbindung nach dem Beginn des
Wirtschaftsjahres der Beteiligungskörperschaft begrün-
det oder vor Ablauf des Wirtschaftsjahres beendet, ist
die Zurechnung des Ergebnisses des betreffenden Wirt-
schaftsjahres zum beteiligten Mitglied bzw dem Grup-
penträger ausgeschlossen.8)

E. Ergebniszurechnung (§ 9 Abs 6 KStG)

§ 9 Abs 6 KStG regelt die Ergebniszurechnung in der
Gruppe:
Ü Zunächst hat jedes Gruppenmitglied jährlich sein

Ergebnis unabhängig von anderen Mitgliedern nach
allgemeinem Ertragsteuerrecht zu ermitteln (§ 9
Abs 6 Z 1 KStG).

Ü Dieser Gewinn oder Verlust wird dann stufenweise
dem finanziell verbundenen (nächsthöheren)
Gruppenmitglied zugerechnet,9) und zwar unab-
hängig vom konkreten Ausmaß der Beteiligung stets
zur Gänze (§ 9 Abs 6 Z 2 KStG).

Ü Der Gruppenträger hat schließlich das vereinigte
Ergebnis aller Gruppenmitglieder mit dem eigenen
Gewinn oder Verlust zusammenzurechnen und zu
versteuern (§ 9 Abs 6 Z 2 KStG).

Ergibt die Summierung oder Saldierung aller Er-
gebnisse einen Gesamtverlust, ist dieser vortragsfähig
nach § 8 Abs 4 Z 2 KStG und in den Folgejahren
beim Gruppenträger unter Beachtung der Beschrän-
kung des § 2 Abs 2b EStG zu verrechnen. Vortragsfä-
hige Verluste eines inländischen Gruppenmitglieds aus
einer Periode vor Wirksamwerden der Unternehmens-
gruppe (sog „Vorgruppenverluste“) können allerdings
nur mit eigenen späteren Gewinnen verrechnet wer-
den.10) Der Gruppenträger ist von dieser Verrech-
nungsbegrenzung ausgenommen und kann seine Vor-
gruppenverluste auch mit dem Gruppenergebnis ver-
rechnen.

Die Unternehmensgruppe kann gem § 9 Abs 2 KStG
auch ausländische Gruppenmitglieder umfassen. Hier
findet jedoch nur eine beteiligungsbezogene Verlust-
zurechnung statt: Gewinne der ausländischen Beteili-
gungskörperschaft sind mangels eines Besteuerungs-
rechtes Österreichs unbeachtlich, Verluste hingegen
sind bei der beteiligten Körperschaft nach Umrechnung
auf einen nach inländischem Steuerrecht ermittelten
Verlust anzusetzen. Anders als bei der Ergebniszurech-
nung inländischer Beteiligungskörperschaften sind sol-
che Auslandsverluste allerdings nur im Ausmaß der je-
weiligen Beteiligung zuzurechnen. Zudem erfolgt eine
„Nachverrechnung“ in Form einer nachträglichen Ge-
winnzurechnung, wenn solche Verluste im Ausland mit
Gewinnen verrechnet werden bzw verrechnet werden
könnten.11)

F. Teilwert- und Firmenwertabschreibung
(§ 9 Abs 7 KStG)

Nach § 9 Abs 7 KStG sind im Rahmen der Gruppenbe-
steuerung steuerwirksame Teilwertabschreibungen
auf Beteiligungen an Gruppenmitgliedern ausgeschlos-
sen, da sie durch die Übernahme der Verluste der Betei-
ligungskörperschaft letztlich ohnehin beim Gruppen-
träger wirksam werden. Einen besonderen Gruppenan-
reiz, wenn auch nur standortpolitisch und kaum syste-
matisch erklärbar, stellt allerdings die Zulässigkeit einer
Firmenwertabschreibung für neu angeschaffte inländi-
sche Beteiligungen dar.12)

G. Gruppenantrag, nachträgliche
Änderungen und Mindestdauer
(§ 9 Abs 8 bis 10 KStG)

Neben dem materiellen Erfordernis der finanziellen
Verbindung ist nach § 9 Abs 8 KStG als ein formales
Erfordernis für das steuerliche Wirksamwerden der
Unternehmensgruppe lediglich ein schriftlicher An-
trag zur Gruppenbildung bei der zuständigen Abga-

8) Allerdings sind die im Zusammenhang mit Umgründungen bestehen-
den Rückwirkungsfiktionen bei der Beurteilung des Zeitpunktes des
Beteiligungserwerbes wirksam. Auch Vermögensübertragungen in-
nerhalb der Unternehmensgruppe (zB Umgründungen) ändern
nichts am unveränderten Fortbestand der Gruppe.

9) Auf Grund der Zurechnung unterbleibt –mit Ausnahme der Mindest-
besteuerung bei Kapitalgesellschaften als Mitglieder (§ 24 Abs 4
KStG) – eine Besteuerung der Beteiligungskörperschaft. Im Falle ei-
nes negativen Gruppenergebnisses sind aber alle involvierten Gesell-
schaften mindestkörperschaftsteuerpflichtig; siehe Tissot, Die ge-
plante Gruppenbesteuerung – Ein erster Überblick, SWK 2004,
306 (307).

10) Darüber hinaus regelt § 9 Abs 6 Z 4 KStG auch die Beschränkung
der Verwertung von sog „Außergruppenverlusten“, also vortragsfähi-
gen Verlusten die aus einer umgründungsbedingten Übernahme
durch ein Gruppenmitglied stammen; dazu etwa Mayr, Die neue
Gruppenbesteuerung, RdW 2004, 228, 246 (247).

11) Dies verhindert eine doppelte Verlustverwertung im In- und im Aus-
land. Scheidet das ausländische Gruppenmitglied aus der Gruppe
aus, sind daher auch offene (noch nicht nachverrechnete) Verlustteile
als Gewinn zuzurechnen.

12) Dazu Mayr, Die neue Gruppenbesteuerung, RdW 2004, 228, 246
(247 f); ausf Kohlhauser/Wette, Was bringt die neue Firmenwertab-
schreibung im Rahmen der Gruppenbesteuerung? SWK 2004,
604 (604 ff).
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benbehörde erforderlich.13) Nach § 9 Abs 9 KStG be-
steht zudem eine Anzeigepflicht für jede Änderung
einer bestehenden Unternehmensgruppe. Durch
§ 9 Abs 10 KStG wird schließlich die bisher in der
Verwaltungspraxis geforderte Mindestbestandsdauer
einer Organschaft von fünf Jahren durch eine gesetz-
liche Mindestbestandsdauer von drei Jahren ersetzt.
Scheidet also eine Körperschaft innerhalb von drei
Jahren nach dem Eintritt aus der Unternehmens-
gruppe aus, sind steuerlich jene Verhältnisse herzustel-
len, die sich ohne Gruppenzugehörigkeit ergeben hät-
ten.

H. Exkurs: Beteiligungsgemeinschaft

Im Gegensatz zur bisherigen Rechtslage ist nunmehr
eine sog „Mehrmüttergruppe“ im Wege einer Beteili-
gungsgemeinschaft möglich (§ 9 Abs 3 KStG).
Diese kann mittels einer eigens dafür gegründeten
Personengesellschaft oder eines Syndikatsvertrages ge-
bildet werden und muss die in § 9 Abs 4 KStG ge-
forderten Merkmale der finanziellen Eingliederung
erfüllen. Letzteres ist der Fall, wenn die Beteiligungs-
gemeinschaft insgesamt unmittelbar mehr als 50%
an einer Beteiligungskörperschaft beteiligt ist und zu-
mindest ein Mitbeteiligter eine Beteiligung von min-
destens 40% und jeder weitere Mitbeteiligte eine
solche von mindestens 15% besitzt (§ 9 Abs 4 TS
4 KStG).

Bei der Ergebniszurechnung nach § 9 Abs 6 KStG
wird zunächst das gesamte steuerliche Ergebnis des
Gruppenmitgliedes der Beteiligungsgemeinschaft zuge-
rechnet. Innerhalb der Beteiligungsgemeinschaft ist das
steuerliche Ergebnis der Gruppengesellschaft sodann
im Verhältnis der bestehenden Beteiligungen aufzu-
teilen.

Beispiel: Hält eine Kapitalgesellschaft A an einer
anderen inländischen Kapitalgesellschaft C eine Betei-
ligung iHv 50% und eine zweite Gesellschaft B eine
Beteiligung iHv 30%, so können die beiden betei-
ligungshaltenden Gesellschaften (A und B) eine Be-
teiligungsgemeinschaft (BG) bilden. Das steuerliche
Ergebnis des Gruppenmitglieds C ist – trotz einer
Gesamtbeteiligung von nur 80% – zu 100% der Betei-
ligungsgemeinschaft zuzurechnen. Innerhalb der Betei-
ligungsgemeinschaft ist daher eine Ergebnisaufteilung
im Verhältnis von 50% zu 30%, also 62,5:37,5 des
Gesamtergebnisses vorzunehmen. Eine weitere, zu
20% an der Beteiligungskörperschaft C beteiligte Kör-
perschaft nimmt, aus welchen Gründen auch immer,
nicht an der Beteiligungsgemeinschaft teil und partizi-
piert daher auch nicht am Ergebnis der Beteiligungs-
körperschaft.

A B

Ergebnis-
zurechnung:

62,5%

50% 

C

30%

BG
Ergebnis-
zurechnung:
37,5%

Eine Beteiligungsgemeinschaft kann auch unterhalb
der Gruppenträgerebene relevant sein: Ein Gruppen-
mitglied kann gemeinsam mit gruppenträgerfähigen
Körperschaften eine Beteiligungsgemeinschaft bilden,
um – ähnlich wie auf Gruppenträgerebene –

Ü entweder als unmittelbar nicht ausreichend Betei-
ligte eine entsprechende Beteiligung (§ 9 Abs 4
KStG) an einer weiteren Beteiligungskörperschaft
zu erlangen.

Beispiel: Ein Gruppenträger (GT) ist zu 100% an
einer Beteiligungskörperschaft (GM) beteiligt, die
ihrerseits als beteiligte Körperschaft 40% der Anteile
an einer weiteren Beteiligungskörperschaft A besitzt,
aber mit einer gruppenfremden Körperschaft B, die
zu 15% an dieser Beteiligungskörperschaft beteiligt
ist, mittels einer Beteiligungsgemeinschaft (BG) die
50%-Schwelle übersteigt. Ohne Beteiligungsgemein-
schaft ist eine Gruppenbildung ausgeschlossen. Mit-
tels der Beteiligungsgemeinschaft wird eine quoten-
mäßige Ergebniszurechnung an die beiden Gemein-
schaftspartner (GM und B) im Verhältnis der
Anteile von 40%:15% und damit mit 72,73:27,27
ermöglicht.

GM B

Ergebnis-
zurechnung:

72,72%

40% 

A

15%

BG

Ergebnis-
zurechnung:
27,27%

GT

100% 
Ergebnis-

zurechnung:
100%

Ü oder als ausreichend an einer weiteren Beteili-
gungskörperschaft Beteiligte weiteren nicht in dieser
Unternehmensgruppe befindlichen Körperschaften
die Teilnahme am Ergebnis der Beteiligungskör-
perschaft zu ermöglichen.

3

13) Der Antrag hat die Beteiligungsverhältnisse sowie die Wirtschafts-
jahre zu dokumentieren und eine Erklärung über die vorher zwischen
den jeweils verbundenen Körperschaften getroffene Regelung über
den Körperschaftsteuerausgleich zu enthalten.
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Beispiel: Der Gruppenträger (GT) ist zu 100% an
einer Beteiligungskörperschaft (GM) beteiligt, die ihrer-
seits als beteiligte Körperschaft 60% der Anteile einer
weiteren Beteiligungskörperschaft A besitzt. Die Grup-
penbildung des Gruppenträgers mit der beteiligten Kör-
perschaft (GM) und der Beteiligungskörperschaft (A)
ist möglich. Es erfolgt eine Ergebniszurechnung im vol-
len Umfang an die beteiligte Körperschaft und an den
Gruppenträger.

GM B

Ergebnis-
zurechnung: 

100%

60% 

A

15%

GT

100% 
Ergebnis-

zurechnung:
100%

Ist die beteiligte Körperschaft (GM) mittels einer
Beteiligungsgemeinschaft (BG) mit einer gruppenfrem-
den Körperschaft B, die ihrerseits zu 15% an der Betei-
ligungskörperschaft (A) beteiligt ist, verbunden, ändert
dies nichts an der erwähnten Unternehmensgruppe, das
Ergebnis der Beteiligungskörperschaft ist aber auf die
beiden Partner der Beteiligungsgemeinschaft im Ver-
hältnis der Anteile an der Beteiligungskörperschaft
von 60% und 15%, somit mit 80:20, zuzurechnen.

GM B

Ergebnis-
zurechnung:

80%

60% 

A

15%

BG

Ergebnis-
zurechnung:
20%

GT

100% 
Ergebnis-

zurechnung:
100%

Ü Kontrollfrage
Nach § 10 Abs 1 KStG sind im nationalen Kontext Ausschüt-
tungen einer Tochter- an ihre Muttergesellschaft ohnehin steu-
erfrei. Bringt daher in einer Gewinnsituation aller in einer Gruppe
verbundenen Körperschaften die Gruppenbildung einen Steu-
ervorteil? In welchen Situationen ist eine Gruppenbildung vor-
teilhaft?

Ü Lerntipp
Zum Verständnis der Materie sind Grundkenntnisse des Kör-
perschaftsteuerrechts, insb betreffend das Trennungsprinzip,
die Dividendenbesteuerung im Konzern sowie die Verlustver-
rechnung bei Körperschaften, unerlässlich.

Ü Literaturtipp
Mühlehner Johann/Zöchling Hans (Hrsg), SWK-Sonderheft Die
neue Gruppenbesteuerung – Profunder Überblick – Viele Bei-
spiele – Lösungswege – Gestaltungstipps, Linde Verlag 2004.

Ü Zum Autor
DDr. Georg Kofler LL.M. ist Universitätsassistent in der Abtei-
lung für Finanz- und Steuerrecht am Institut für Verwaltungs-
recht und Verwaltungslehre der Universität Linz.
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